
 
 
  
 
Ganztagesschule (GTS) in Wahlform nach §4a 

• Eine Anmeldung für die GTS ist für das jeweilige gesamte Schuljahr verbindlich. 
• Der Ganztagsbetrieb von 8.00 bis 16.00 Uhr findet am Montag, Dienstag und Donnerstag. 

Es besteht für diese Zeit Schulpflicht. 
• Befreiungen vom Ganztagesbetrieb aus dringenden Gründen müssen mit mindestens zwei 

Tagen Vorlauf formlos schriftlich beantragt und durch die Schulleitung genehmigt werden.  
• Nicht zur GTS angemeldete Halbtagesschüler/innen können nicht an den regulären GTS-

Angeboten teilnehmen und auch keine ergänzende Betreuung für Mittwoch- und 
Freitagnachmittag buchen.   

• Das Betreuungsangebot während der GTS-Zeiten ist kostenfrei, für das Mittagessen 
werden seitens des Schulträgers Gebühren erhoben (siehe Gebührenordnung Stadt 
Kirchheim unter Teck). 
 

Zusätzliche Betreuungsangebote 

Frühbetreuung von 07:00 bis Unterrichtsbeginn (Montag – Freitag) 
Alle Schülerinnen und Schüler können die kostenpflichtige Frühbetreuung in Anspruch nehmen 
(siehe Gebührenordnung der Stadt Kirchheim unter Teck). 
 

Ergänzende Betreuung nach GTS-Ende (Montag – Freitag) 
Angemeldete GTS-Schüler/innen können ergänzend kostenpflichtige weitere Betreuungsmodule in 
Anspruch nehmen (siehe Gebührenordnung der Stadt Kirchheim unter Teck). 
 


